
Rechtliche Grundlagen - Fachleistungsdifferenzierung 

 

APO-SI §19 

 (4) Der Unterricht auf zwei Anspruchsebenen (Grundebene, Erweiterungsebene) beginnt in 
Mathematik und in Englisch in Klasse 7, in Deutsch in Klasse 8 oder in Klasse 9, in einem der 
Fächer Physik oder Chemie in Klasse 9. In der ersten Klasse der Fachleistungsdifferenzierung 
beginnt der leistungsdifferenzierte Unterricht spätestens im zweiten Schulhalbjahr. Die 
Fachleistungsdifferenzierung kann in einzelnen Fächern in Form der Binnendifferenzierung in 
gemeinsamen Lerngruppen oder in Kursen der äußeren Fachleistungsdifferenzierung 
(Grundkurse, Erweiterungskurse) erfolgen; in den jeweiligen Fächern können jahrgangsweise 
auch unterschiedliche Differenzierungsformen gewählt werden. Das Differenzierungskonzept 
ist Teil des Schulprogramms. 

 

VV zu APO-SI §19 

 Über die Aufnahme in einen Grundkurs oder einen Erweiterungskurs oder die Zuweisung zu 
einer Anspruchsebene entscheidet die Klassenkonferenz. Unabhängig davon, ob der 
leistungsdifferenzierte Unterricht in Form der Binnendifferenzierung oder in Kursen äußerer 
Fachleistungsdifferenzierung erfolgt, ist die Entscheidung im Zeugnis festzuhalten. Die 
Aufnahme in einen Erweiterungskurs oder die Zuweisung zu einer Erweiterungsebene setzt 
mindestens befriedigende Leistungen1 voraus. 

 […] Die Klassenkonferenz prüft jeweils am Schuljahresende, im Einzelfall auch am Ende des 
Schulhalbjahres, ob ein Wechsel des Kurses erforderlich ist. 

 Am Ende des ersten Halbjahres der Klasse 10 ist der Wechsel des Kurses nur in begründeten 
Ausnahmefällen möglich. 

 Widersprechen die Eltern der Zuweisung zu einem Erweiterungskurs oder zur 
Erweiterungsebene, rät die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer den Eltern, dem Beschluss 
der Klassenkonferenz zu folgen; danach entscheiden die Eltern. Widersprechen die Eltern der 
Zuweisung zu einem Grundkurs, entscheidet die Klassenkonferenz unter Berücksichtigung der 
von den Eltern vorgetragenen Gesichtspunkten. 

 

 

                                                           
1
 Auch für den Fall, dass mindestens befriedigende Leistungen in einem Fach vorliegen, kann die 

Klassenkonferenz durchaus auf Grund des gesamten Leistungsbildes der Schülerin/des Schülers zu dem 
Ergebnis kommen, dass das Arbeiten nur auf der Grundebene möglich ist und zum Wohl des Schülers beiträgt. 
Diese Entscheidung muss hinreichend begründet werden. 


